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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
Jetzt reicht es aber! – möchte man manchen
Politikern und Zeitungskommentatoren entge-
genrufen. Mit der keineswegs neuen Erkennt-
nis, die öffentlichen Kassen seien leer, wird zum
wiederholten Mal versucht, unsere berechtig-
ten Lohn- und Gehaltsforderungen wegzuwi-
schen und uns eine Nullrunde zuzumuten. Die
Arbeitgeber von Bund, Ländern und Gemein-
den haben immer noch nicht begriffen, dass
wir mit 3,5 % keine Verhandlungsforderung
aufgestellt haben, gegen die man Drohszenari-
en aufbauen müsse, um sie zu drücken.
Die 3,5 % sind eine feste Größe, weil sie der all-
gemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung ent-
sprechen, wie sie im privatwirtschaftlichen
Bereich durch zahlreiche Tarifabschlüsse vollzo-
gen wurde. Auch wenn in vielen Zeitungskom-
mentaren etwas anderes steht, bleibt doch Tat-
sache, dass im öffentlichen Dienst schlechter
bezahlt wird als im privatwirtschaftlichen
Bereich. Wenn man Preissteigerung und Ein-
kommensentwicklung von 1975 bis 2002
untersucht, kommt man zum Ergebnis, dass
sich das Realeinkommen, ausgehend vom
Basiswert 1975 von  100 auf 110 im öffentli-
chen Dienst, aber gleichzeitig auf 130 in der
Gesamtwirtschaft gesteigert hat. 
Wir haben es satt, uns immer wieder vorhalten
zu lassen, dass die Personalkosten in den Haus-
halten so hoch sind. Keiner im öffentlichen
Dienst hat sich selbst eingestellt. Die Einstel-
lungen waren notwendig, um die vom Gesetz-
geber beschlossenen Aufgaben und Verpflich-
tungen erfüllen zu können. Es ärgert, frustriert
und demotiviert die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, wenn man ihnen immer wieder vor-
hält, dass sie ein lästiger Kostenfaktor sind.
Kein Privatunternehmer demotiviert seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in einem sol-
chen Ausmaß, wie es im öffentlichen Dienst
geschieht. Wenn nun auch wieder die Kürzung
oder Streichung der Sonderzuwendungen
(Weihnachts- und Urlaubsgeld) angedroht
wird, gehört dies wiederum zur „Demotivati-
onskiste“. 
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld sind keine
Almosen und kein großzügiges Geschenk, son-
dern selbstfinanzierte und umgeschichtete
Gehaltsbestandteile, die über Jahre hinweg
durch den Verzicht auf prozentuale Gehaltser-
höhungen als Sonderzahlungen aufgebaut

wurden. Sie sind Teil des Jahresgehalts. Um
dies deutlich zu machen, fordern wir, dies nun
als Teil des Jahresgehalts in die Monatsbezüge
einzubauen, damit der ständige Vorwurf eines
Weihnachtsgeschenkes entfällt. 
Wenn man von politischer Seite meint, die
Gehälter nicht mehr finanzieren zu können,
dann darf man nicht die Menschen schelten,
sondern man muss Aufgabenkritik üben. Man
muss dann politisch den Mut haben, klar und
deutlich zu machen, welche Aufgaben der
Staat künftig nicht mehr leisten kann, welche
Teilbereiche staatlicher Leistungen wegfallen.
In der Steuerverwaltung jedenfalls erleben wir
seit Jahrzehnten genau das Gegenteil. Die
Arbeit wird immer mehr und ist kaum noch zu
bewältigen. Die Finanzämter retten sich nur
durch massive Abstriche an der Qualität über
die Runden. 
Aus dem geplanten Steuervergünstigungsab-
baugesetz kommen neue Aufgaben auf uns zu.
Während das eine Gesetz  noch gar nicht
beschlossen ist, spricht man schon  von der
Wiederbelebung und Wiedereinführung der
Vermögensteuer. Die Wiedereinführung der
Vermögensteuer erfordert eine neue Bewer-
tung aller Grundstücke und Gebäude. Selbst
wenn man dieses Verfahren vereinfacht und
stark typisiert mit Computerunterstützung
bewältigen will, bedeutet das massive Zusatz-
arbeit. Ich habe daher alle Finanzminister auf-
gefordert, für die Wiederbelebung der Vermö-
gensteuer wenigstens 5.000 neue Planstellen
zu schaffen. Und dies rasch und schnell, weil
die Kolleginnen und Kollegen noch ausgebildet
werden müssen, die diese Stellen neu besetzen
sollen. Wer politisch solche Wege gehen will,
darf nicht über Personalkosten jammern, son-
dern muss sie  akzeptieren und finanzieren.
Und zum Akzeptieren und Finanzieren gehört
auch, sie entsprechend der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung zu erhöhen und nicht
mit Kampfgetöse und Drohgebärden die Kolle-
ginnen und Kollegen einschüchtern zu wollen.
Dass wir uns nicht einschüchtern lassen, wer-
den wir am 14. Dezember 2002 in einer macht-
vollen Demo in Berlin beweisen. Diese Demo
wird Auftakt für weitere notwendige Maßnah-
men sein, um Einschnitte in das Besoldungssy-
stem zu verhindern. Auf nach Berlin, denn es
reicht! Wir lassen uns nicht Alles bieten! 
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werden.  Peter Stumpf, Vor-
standsmitglied der bfg, refe-
rierte über gewichtende
Arbeitsweise, Aussteuerung
nicht risikobehafteter Steuer-
fälle und Tax-Complience. In
der Diskussion wurde deutlich,
dass die Verwaltung nicht nur
den Schwerpunkt auf Bürger-
zufriedenheit legen darf, son-
dern dass auch die Mitarbei-
terzufriedenheit ein Faktor ist,
der nicht vernachlässigt wer-
den darf.

Die Führungsspitze der DSTG
und der bfg, Dieter Ondracek
als Bundesvorsitzender, Josef
Bugiel als Landesvorsitzender,
Helene Wildfeuer und Sieg-
fried Schneider als Bezirksvor-
sitzende, nahm zu aktuellen
Fragen Stellung. 

Familie ist
kein Hobby
Am 9. 11. hatte die Bundes-
frauenvertretung Gelegenheit,
mit der frisch gewählten
CSU-Bundestagsabgeordneten
aus München, Hannelore Roe-
del, über Familienpolitik zu dis-
kutieren.

Obwohl fast alle jungen Paare
sich Kinder wünschen, halten
ein Drittel aller nach 1965
geborenen Frauen die heuti-
gen Rahmenbedingungen für
eine Familiengründung für

Die 65. Sitzung der Bundes-
frauenvertretung fand auf Ein-
ladung des Bezirksverbandes
Südbayern vom 7.11. bis
9.11.2002 in Augsburg statt.
35 Kolleginnen aus dem
gesamten Bundesgebiet nah-
men teil.

Am Beispiel der Oberfinanzdi-
rektion München wurde die
Situation der Frauen in der
bayerischen Finanzverwaltung
beleuchtet. Einen spannenden
Vormittag lang präsentierten
der  Oberfinanzpräsident der
OFD München, Herr Exler, und
die Gleichstellungsbeauftrag-
te, Frau Memel-Stanzel, Zah-
len, Daten und Fakten. Dabei
wurde deutlich, dass im Frei-
staat wie in den bisher über-
prüften Bundesländern Frauen
in Führungspositionen unter-
repräsentiert sind.  Die Teilneh-
merinnen waren sich einig,
dass die Gleichstellungsbeauf-
tragte nur ihre Aufgaben
erfolgreich wahrnehmen kann
und die notwendige Akzeptanz
hat, wenn sie tatsächlich von
anderen dienstlichen Tätigkei-
ten freigestellt wird.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Tagung waren die Pläne zur
Verwaltungsmodernisierung,
die auch an der bayerischen
Finanzverwaltung nicht vorü-
bergehen. Dabei wurde von
Herrn Dr. Prey, dem zuständi-
gen Referenten, eindrucksvoll
dargestellt, wie Leistungsver-
gleiche und Kosten- und Leis-
tungsrechnung sich auf das
Verwaltungshandeln auswir-
ken sollen. Dabei blieben die
Ziele dieser neuen Steuerungs-
modelle im Unklaren. Die Frau-
envertreterinnen machten
deutlich, dass diese Form von
Controlling nicht nur ein  Wett-
bewerb untereinander werden
dürfe, bei dem die Grundsätze
des Gender Mainstreaming
völlig außer Acht gelassen

unzureichend; sie werden kin-
derlos bleiben.

„Wir brauchen endlich eine
zeitgemäße Familienpolitik,
diese muss Chancengleichheit
im Berufsleben und in der
Gesellschaft unterstützen. Die
von den Frauen erfolgreich
errungene Position im
Erwerbsleben darf nicht durch
Kinder in Frage gestellt wer-
den.“ Andrea Sauer-Schnieber,
Vorsitzende der DSTG-Bundes-
frauenvertretung, und Hanne-
lore Roedel, waren sich in die-
sen Forderungen einig.

Frau Roedel will sich als Mit-
glied des Bundestagsausschus-
ses für Familie, Frauen und
Senioren für flächendeckende
Betreuungseinrichtungen für
Kinder einsetzen. Sie hält die
Einführung eines Familiengel-
des für den richtigen Weg,
Familien Entscheidungsfreihei-
ten zu lassen. Wegen der lee-
ren öffentlichen Kassen wird
dies jedoch kurzfristig nicht zu
realisieren sein. Nach Ansicht
der Teilnehmerinnen müssen
Kinderbetreuungskosten,
soweit sie berufsbedingt sind,

steuerlich genauso als Wer-
bungskosten anerkannt werden,
wie z. B. die Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte und
das Arbeitszimmer.

Wenn weniger Geld in den
öffentlichen Kassen ist, wird der
Rotstift gerne dort angesetzt,
wo man wenig Widerstand
erwartet.  Dass Frauen oft Opfer
der Sparpolitik sind, wiesen die
Frauenvertreterinnen eindrucks-
voll nach. Bei der Reform zu Ren-
te und Versorgung sind sie die
größten Verliererinnen: Frauen
verdienen durchschnittlich 30 %
weniger als Männer. Haben sie
wegen Familienarbeit, Kinderer-
ziehung und Pflege eine kürzere
Lebensarbeitszeit und damit
weniger Beitragsjahre, so liegen
ihre Renten- und Pensionsan-
sprüche bis zu 30 % und mehr
unter denen von Männern. Die
Anrechnungszeiten der Kinder-
erziehung verändern diese Tat-
sache nur unwesentlich. Des-
halb fordern die DSTG-Frauen
die längst überfällige systemge-
rechte Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten bei der Alters-
versorgung.

4

In bayerischen
Führungsetagen sind
Frauen einsam

Andrea Sauer-Schnieber dankt dem Oberfinanzpräsidenten Ulrich Exler
für seine Ausführungen.

Von links
nach rechts:
Marianne
Dennerlein,
Uschi Wagen-
blaß, Andrea
Sauer-Schnie-
ber, Hanne-
lore Roedel,
MdB, und
Gisela Lutzke.
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Vermögensteuer – Wir haben
ja sonst nichts zu tun. Dieser
Stoßseufzer wird vielen der
Kolleginnen und Kollegen in
den Finanzämtern in den Sinn
gekommen sein, als sie vom
Vorstoß der Ministerpräsiden-
ten Steinbrück und Gabriel zur
Wiedereinführung einer Ver-
mögensteuer hörten. Gleich zu
Beginn der Diskussion hatte
sich der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek an die
Finanzminister aller Bundes-
länder gewandt und klar zum
Ausdruck gebracht, dass die
Finanzämter heute schon mit
Arbeit überbelastet sind und
keinerlei Zusatzarbeiten mehr
verkraften können. Wenn nach
politischem Willen die Vermö-
gensteuer wieder eingeführt
werden soll, setzt dies voraus,
dass sofort neue Planstellen
geschaffen werden und min-
destens 6.000 Kolleginnen und
Kollegen in den Finanzämtern
zusätzlich eingestellt werden.
Da diese Kolleginnen und Kol-
legen auch ausgebildet wer-
den müssen, würde dies
bedeuten, dass für die Nach-
tragshaushalte sofort Planstel-
len ausgewiesen werden,
damit ab 2005 eine Bearbei-
tung beginnen kann. Früher
ginge es sowieso nicht. Bis
Redaktionsschluss haben sechs
Minister auf die Schreiben
geantwortet. 

Der baden-württembergische
Finanzminister Gerhard Stratt-
haus setzt sich zunächst mit
verfassungsrechtlichen und
wirtschaftlichen Argumenten
auseinander und kommt zum
Ergebnis:

„Eine Wiederbelebung der Ver-
mögensteuer  wäre nicht nur  –
worauf Sie zu Recht hinweisen
– mit erheblichen Vollzugspro-
blemen verbunden. Sie würde
auch den Wirtschaftsstandort
Deutschlands schwächen und
zahlreiche Arbeitsplätze gefähr-

den. Im Übrigen müsste bei
einer Wiedereinführung der
Vermögensteuer im Gegenzug
an eine Absenkung des – seiner-
zeit erhöhten – Steuersatzes bei
der Grunderwerbsteuer
gedacht werden. Vor diesem
Hintergrund bin ich zuversicht-
lich, dass es auch weiterhin
nicht zu einer Vermögensbe-
steuerung kommen und die von
Ihnen angesprochene Personal-
frage sich nicht stellen wird.“

Für die DSTG stellt sich aber
die Frage: Und wenn sie doch
kommt? Was macht dann der
Stratthaus und die baden-
württembergische Steuerver-
waltung?

Der bayerische Finanzminister
Prof. Dr. Kurt Faltlhauser
schreibt unter anderem:

„Die Bayerische Staatsregie-
rung lehnt die von namhaften
Ministerpräsidenten SPD-regier-
ter Länder bereits kurz nach der
Bundestagswahl geforderte
Neuauflage der Vermögensteu-
er ab. Eine solche Maßnahme
ist gerade in der derzeitigen
wirtschaftlichen Lage für
Deutschland das falsche Signal,
da sie den konjunkturellen Auf-
schwung behindert und massiv
Arbeitsplätze gefährdet. Wie Sie
zurecht bemerken, macht eine
Wiederbelebung der Vermögen-
steuer bundesweit eine flächen-
deckende Neubewertung der
Grundstücke erforderlich. Das
Bundesverfassungsgericht hat
in seinem Beschluss vom 22.
Juni 1995 eine weitere Erhe-
bung der Vermögensteuer
davon abhängig gemacht, dass
die bisherige Bewertung von
Grundvermögen und land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen
durch eine realitätsnähere
Bewertung ersetzt wird. Hinzu
käme die Mehrbelastung im
Veranlagungsbereich. Ich bin
wie Sie der Auffassung, dass die
hierdurch auf die Finanzverwal-
tung zukommende Mehrarbeit

vom derzeitigen Personal nicht
zu bewältigen ist.“

Im Weiteren setzt er sich mit
der Personalausgabenquote
der Länder auseinander und
stellt zur DSTG-Forderung
nach mehr Personal fest: 

„Daher ist äußerste Zurück-
haltung insbesondere bei der
Schaffung neuer Stellen gebo-
ten. Schon angesichts dieser
Situation, die uns zwingt, bei
den Personalkosten zu sparen,
kommt für mich die Wieder-
einführung der vor allem in
den ersten Jahren personalin-
tensiven Vermögensteuer nicht
in Frage.“ 

Auch hier bleibt offen: Und
was ist, wenn die Vermögen-
steuer dennoch kommt? 

Für das Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfa-
len schreibt Staatssekretär 
Dr. Harald Noack: 

„Ich kann Ihnen mitteilen, dass
das Land Nordrhein-Westfalen
in Kürze gemeinsam mit dem
Land Niedersachsen Eckpunkte
zur Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer in verfassungsge-
richtsfester Form vorlegen
wird. zurzeit ist vorgesehen,
einen Gesetzentwurf im ersten
Quartal nächsten Jahres in den
Bundesrat einzubringen. Bei
Freibeträgen von 1 Mio. Euro
für eine Familie mit zwei Kin-
dern und einem moderaten
Steuersatz von 0,75 bis 1 Pro-
zent soll in Nordrhein-Westfa-
len das Aufkommen unter
Abzug des Verwaltungsauf-
wandes der Finanzverwaltung
zu zwei Dritteln der Bildungsfi-
nanzierung und zu einem Drit-
tel den Kommunen für Investi-
tionen zufließen. Einzelheiten,
insbesondere in diesem
Zusammenhang auch zu
klärende Fragen der Bewer-
tung, stehen zum jetzigen Zeit-
punkt naturgemäß noch nicht
fest. Davon hängt entschei-
dend ab, welcher Personalbe-
darf entsteht.“

Unbefriedigend ist für die
DSTG, dass selbst der Finanz-
minister, dessen Land die Wie-
dereinführung der Vermögen-
steuer betreibt, sich nicht klar

zu einer Personalvermehrung
bekennt. Die Formulierung
„nach Abzug des Verwal-
tungsaufwands der Finanz-
verwaltung“ gesteht immer-
hin zu, dass es einen Mehr-
aufwand in der Finanzverwal-
tung geben wird. Aber gerade
auch für Nordrhein-Westfa-
len gilt, dass sofort Planstel-
len geschaffen werden müs-
sen, wenn die Landesregie-
rung davon ausgeht, dass die
Vermögensteuer zum Stich-
tag 1. 1. 2004 erhoben wer-
den soll.  

Der Finanzminister des Lan-
des Rheinland-Pfalz Gernot
Mittler schreibt:

„Für eine Wiederbelebung der
Vermögensteuer sehe ich der-
zeit keine politischen Mehrhei-
ten, insbesondere hinsichtlich
der Verhältnisse im Bundesrat.
Sollte es dennoch zu einer
Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer kommen, stellt sich
auch hier die Frage nach dem
Bewertungsverfahren bei der
Grundbesitzbewertung. Ent-
gegen Ihrer Annahme dürfte
bei diesem Szenario nicht
etwa eine flächendeckende
Neubewertung (Hauptfest-
stellung) des Grundbesitzes
angezeigt sein, vielmehr dürf-
te sich hier wie bei der Erb-
schaftsteuer der Rückgriff auf
die Bedarfsbewertung anbie-
ten, zumal aus meiner Warte
eine reformierte Vermögen-
steuer nur mit deutlich höhe-
ren persönlichen Freibeträgen
in Betracht kommt. Da mein
Haus derzeit jedoch keine
Parameter (Umfang der sach-
lichen Steuerpflicht, Steuer-
satz, persönliche und sachliche
Freibeträge) für eine refor-
mierte Vermögensteuer
bekannt sind, vermag ich auch
die personalwirtschaftlichen
Folgen weder für die Bewer-
tungsstellen noch die Veranla-
gungsstellen der Finanzämter
zu quantifizieren. Ich bitte
hierfür um Verständnis.“

Dieses Verständnis haben wir,
aber zwischenzeitlich haben
die Ministerpräsidenten
Steinbrück und Gabriel die
Parameter auf den Tisch

Vermögensteuer als 
Menetekel an der Wand
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gelegt, sodass auch Finanzmi-
nister Mittler den Personalbe-
darf konkret berechnen kann
und rasch neue Planstellen in
einem Nachtragshaushalt aus-
weisen muss.

Das Saarländische Ministerium
für Finanzen und Bundesange-
legenheiten schreibt:

„Überlegungen zu einer Wie-
dereinführung der Vermögen-
steuer wurde ebenso wie der
Erhöhung der Erbschaftsteuer
im gemeinsamen Regierungs-
programm 2004/2006 der
CDU/CSU bereits eine politische
Absage erteilt. Vorstöße der
Bundesregierung sowie einiger
Bundesländer werden wir des-
halb im kritischen Licht einer
zurückhaltenden Abgabenpoli-
tik eingehend prüfen und son-
dieren. Gerade hierbei sind
natürlich auch die Folgen einer
Wiedereinführung bzw. einer
Änderung von Vermögen- bzw.
Erbschaftsteuer für die Arbeit in
den Finanzverwaltungen zu
bedenken.“ 

Leider keine klare Aussage. Das
Saarland hält sich im konkre-
ten Fall eine mögliche Zustim-
mung im Bundesrat wohl
offen. Vielleicht hatte ja auch
deswegen Finanzminister Jaco-
by keine Zeit, selbst zu antwor-
ten.

Der Minister für Finanzen und
Energie des Landes Schleswig-
Holstein, Claus Möller, teilt
mit: 

„Die politische Willensbildung
zur Ausgestaltung der Erb-
schaftsteuer und zur Wiederein-
führung der Vermögensteuer
befindet sich erst am Anfang.
Dies gilt insbesondere auch für
das Verfahren  einer ggf. erfor-
derlichen Neubewertung des
Grundvermögens. Ich kann
daher die von Ihnen genannten
Personalbedarfszahlen für eine
Neubewertung des Grundver-
mögens und für die Bearbei-
tung einer wieder eingeführten
Vermögensteuer noch nicht
beurteilen. Es wird jedoch das
Bestreben aller an diesem Pro-
zess Beteiligten sein, den Perso-
nalaufwand für die Umsetzung
der Gesetzesmaßnahmen
gering zu halten und ein mög-
lichst ökonomisches Verfahren
zu wählen.“

Zwischenzeitlich liegen die
Fakten auf dem Tisch. Deshalb
kann auch Herr Möller den
Bedarf konkret ermitteln las-
sen und die Haushaltsgrundla-
gen für neue Stellen schaffen.
Trotz des Bestrebens aller
Beteiligten, den Personalauf-
wand gering zu halten, geht es
nicht ohne mehr Personal. Für

Schleswig-Holstein sind dies
wenigstens 200 neue Planstel-
len. 

Finanzminister, die keine Ant-
wort schickten,  haben offen-
bar noch keine Meinung oder
wollen diese zumindest noch
nicht mitteilen. Dennoch gilt
für alle: Ohne mehr Personal
lässt sich eine Vermögensteuer
in den Finanzämtern nicht
umsetzen. Unabhängig von
dieser Personalfrage lässt sich
aber schon absehen, dass um
die Vermögensteuer, sollte sie
Gesetz werden, wieder bis hin
zum Bundesverfassungsge-
richt gestritten werden wird.
Es wird erneut die Frage zu
stellen sein, ob die Vermögen-
steuer als Substanzsteuer
nicht ein verfassungswidriger
Eingriff in das Eigentum ist. Es
wird erneut zu prüfen sein, ob
die verfassungsrechtliche
Obergrenze für die Besteue-
rung nicht bereits erreicht ist.
Im  Vermögensteuerurteil von
1995 steht zu lesen, dass der
Staat dem Bürger nicht mehr
als die Hälfte seiner Erträge
wegsteuern darf.  Bei einem
Spitzensteuersatz von 48,5%
plus Soli ist für die Vermögen-
steuer nicht mehr viel Luft. 

Ein ganz entscheidender Punkt
wird die Form der Wertermitt-

lung für das Grund- und das
land- und forstwirtschaftliche
Vermögen haben. Wenn es
hier nicht gelingt, durch ein
einfaches  Verfahren Werte,
die nahe am Verkehrswert lie-
gen, festzustellen, würde auch
die neue Form der Vermögen-
steuer sehr schnell wieder kip-
pen. Die ersten Aussagen über
die Bewertungsfragen lassen
Schlimmes befürchten. Der
Hinweis, dass ja nur für die
wirtschaftlichen Einheiten
konkret ein Wert ermittelt
werden müsse, die tatsächlich
in eine Vermögensteuerveran-
lagung einfließen, verkennt die
Tatsache, dass man den Wert
des Grundvermögens wissen
muss, um abschätzen zu kön-
nen, ob jemandem eine Ver-
mögenserklärung zuzu-
schicken ist oder nicht. 

Auch in der Frage der  Verifika-
tion vor allem beim sonstigen
Vermögen wird es erhebliche
Probleme geben. Verifikation
in diesem Bereich heißt Prü-
fungen und Feststellungen vor
Ort. Auch dies ist eine neue
und personalintensive Aufga-
be.

Wenn im Ergebnis die Erklä-
rung oder Nichterklärung beim
sonstigen Vermögen für die
Besteuerung ausschlaggebend
wird, ist die Verfassungswid-
rigkeit greifbar. Wenn man
nicht neue Wohnsitzverlage-
rungen Vermögender provozie-
ren will, muss man sich auch
überlegen, wie man Deutsche
mit ausländischem Wohnsitz
bei einer Vermögensteuer
beteiligen will. 

Trotz aller hier nur kurz ange-
rissenen Probleme müssen wir
davon ausgehen, dass die Ver-
mögensteuerinitiative im Bun-
desrat eine Mehrheit finden
wird. Von Seiten des Bundesta-
ges ist eine Zustimmung der
Mehrheit bereits signalisiert,
und dann haben wir den Salat.
Deswegen unsere klare Forde-
rung: Wer A sagt, muss auch B
sagen, das heißt, das notwen-
dige Personal und 
die technischen Ressourcen
müssen schnellstens gestellt
werden.

6

Auftakt der Einkommensrunde 2002/2003 am 15.11.2002 in Stuttgart (von links nach rechts): Bundesinnen-
minister Otto Schily, Verhandlungsführer der Tarifunion, Robert Dera; 2. Vorsitzender der Tarifunion, Frank
Stöhr; stellvertretender DSTG-Bundesvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion,
Helmut Overbeck sowie Rüdiger Dittmann, Willi Russ und Sieglinde Hasse (Bericht Seite 17).
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FISCUS und EOSS im
Wettbewerb
Im DSTG Magazin 6-2002
haben wir über die Produkti-
onsplanung der FISCUS GmbH
berichtet. Unter der Über-
schrift „FISCUS“ hält festen
Terminplan ein, wurde aus-
führlich behandelt, was bei
FISCUS derzeit entwickelt wird
und wie die Zeitplanungen für
die  einzelnen Produkte sind.
Dieser Artikel rief das Bayeri-
sche Staatsministerium der
Finanzen auf den Plan. Bayern
ist aus dem gemeinsamen FIS-
CUS-Projekt ausgestiegen und
beschreitet im EDV-Bereich

einen anderen Weg. Zur Infor-
mation unserer Leserinnen
und Leser haben wir einen
vom Bayerischen Steuerabtei-
lungsleiter angelieferten Arti-
kel im DSTG Magazin 10-2002
veröffentlicht. Leider ist ein
erläuternder Vorspann zu die-
ser Darstellung in der Produk-
tion später weggefallen, so-
dass der Verfasser nicht
erkennbar war. Dies hat nun
wiederum den Aufsichtsratvor-
sitzenden der FISCUS GmbH,
den nordrhein-westfälischen
Staatssekretär Dr. Noack, zu

einer Klarstellung veranlasst.
Sein Schreiben wird nachste-
hend veröffentlicht. 

Für die DSTG ist und bleibt
wichtig, dass den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort eine
moderne, gut händelbare, leis-
tungsfähige und optimal funk-
tionierende Software zur Ver-
fügung steht und dies muss
rasch geschehen. Ein Bündeln
der Kräfte und Ressourcen hat
die DSTG daher stets für sach-

gerecht angesehen. Wenn die
Politik anders entscheidet, ist
dies auch an dieser Stelle zu
vertreten und zu verantwor-
ten. Wenn nun ein Wettbe-
werb zwischen beiden Ent-
wicklern entsteht, kann dies
hilfreich und nützlich sein. Wer
schneller das bessere Produkt
liefert, wird den Wettlauf
gewinnen. Die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort, die mit
der Arbeitsmenge mehr als
geplagt sind, werden dies
begrüßen. Die DSTG wird des-
halb den nun entstandenen
Wettbewerb fördern.



Frohe Weihnachten und besinnliche, ruhige 
Festtage wünscht die DSTG allen Leserinnen und
Lesern unseres Magazins. Für das Jahr 2003 
wünschen wir Ihnen Gesundheit, Glück, Erfolg 
und ein wenig Ruhe an der „Steuerfront“.

Frieden und persönliches Wohlergehen ist unser
aller Hoffnung. 
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Im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen von SPD und Bünd-
nis 90/Grüne wurden umfang-
reiche steuerliche Maßnahmen
beschlossen. Das erste umfang-
reiche Maßnahmenpaket wur-
de vom Bundeskabinett bereits
in einem Steuervergünsti-
gungsabbaugesetz – (StVerg-
AbG) beschlossen und einge-
bracht. Es umfasst 41 einzelne
Maßnahmen, die im Ergebnis 
im Jahre 2003 3,576 Mrd. €,
im Jahre 2004 10,711 Mrd. €,
im Jahre 2005 15,084 Mrd. €,
im Jahre 2006 16,760 Mrd. €,
Mehreinnahmen erbringen sol-
len.

Obwohl der Gesetzentwurf im
Rahmen der parlamentarischen
Beratung sicher noch mit Ände-
rungen versehen  wird, geben
wir eine Übersicht über die
geplanten Details.

Für Januar 2003 ist eine
Anhörung im Finanzausschuss
des Bundestages vorgesehen.
Daran wird der DSTG-Bundes-
vorsitzende Dieter Ondracek
teilnehmen und die Position
der DSTG vertreten. 

Maßnahmen  
1.  Erhöhung der Pauschalie-
rung für die private PKW-Nut-
zung von bisher monatlich 1 %
auf 1,5 % des inländischen
Listenpreises  

2. Vereinheitlichung der linea-
ren Gebäudeabschreibung auf
2 %  

3. Abschaffung der degressiven
Gebäudeabschreibung (mit
Übergangsregelung von vier
Jahren)  

4. Anhebung der Entgeltgrenze
bei Vermietung und Verpach-
tung für vollen Werbungsko-
stenabzug auf drei Viertel der
ortsüblichen Miete  

5. Erweiterung der Steuer-
pflicht für Veräußerungsgewin-
ne für Wertpapiere und nicht

selbstgenutzte Grundstücke –
mit proportionalem Steuersatz
von 15 %, einer 10 %-Gewinn-
Pauschalierungsregelung für
Altfälle und Verifikation durch
Kontrollmitteilungen  

6.  Verifikation der Kapitalerträ-
ge für die Besteuerung durch
Kontrollmitteilungen 

7.  Wiedereinführung der Vertei-
lungsmöglichkeit größeren
Erhaltungsaufwands bei Wohn-
gebäuden, die nicht zu einem
Betriebsvermögen gehören  

8. Eigenheimzulage:

Einführung eines einheitlichen
Familiengrundbetrages von
1.000 € und einer Kinderzulage
von 800 € je Kind für Familien
und Alleinstehende  mit Kindern
bei Förderung im Bestand und
Neubau sowie Absenkung der
Einkommensgrenze für die Sum-
me der positiven Einkünfte im
Zweijahreszeitraum auf 70.000/
140.000 € zzgl. 20.000 € je Kind  

9. Eigenheimzulage:

Fortführung der Ökozulage bei
Neubau und bei energetischer
Sanierung des Altbaus mit
Anhebung auf einheitlich 300 €  

10. Umsatzbesteuerung garten-
baulicher Erzeugnisse (Blumen,
Zierpflanzen u. a.) mit dem
Regelsteuersatz statt der derzei-
tigen Besteuerung mit dem
ermäßigten Steuersatz  

11. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
(lebende Tiere) mit dem Regel-
steuersatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz  

12. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
(Samen, Früchte und Sporen zur
Aussaat) mit dem Regelsteuer-
satz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz  

13. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
Abschaffung (Stroh und Spreu

von Getreide sowie zur Fütte-
rung verwendete Pflanzen) mit
dem Regelsteuersatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit
dem ermäßigten Steuersatz  

14. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
(Rückstände und Abfälle der
Lebensmittelindustrie, zuberei-
tetes Futter) mit dem Regelsteu-
ersatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz  

15. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
(tierische und pflanzliche Dün-
gemittel) mit dem Regelsteuer-
satz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz  

16. Umsatzbesteuerung land-
wirtschaftlicher Vorprodukte
(Brennholz und Holzabfälle) mit
dem Regelsteuersatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit
dem ermäßigten Steuersatz  

17. Umsatzbesteuerung der
Aufzucht und des Haltens von
Vieh, der Anzucht von Pflanzen
und der Teilnahme an Leistungs-
prüfungen für Tiere mit dem
ermäßigten Satz  

18. Umsatzbesteuerung der Lei-
stungen, die unmittelbar der
Vatertierhaltung, der Förderung
der Tierzucht u. a. dienen, mit
dem Regelsteuersatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit
dem ermäßigten Steuersatz  

19. Umsatzbesteuerung der Lei-
stungen der Zahntechniker sowie
bestimmter Leistungen der
Zahnärzte mit dem Regelsteuer-
satz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz  

20. Senkung des Pauschsteuer-
satzes bei der Durchschnittssatz-
besteuerung für land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe von 9 %
auf 7 %  

21. Einführung eines besonderen
Besteuerungsverfahrens für im
Drittlandsgebiet ansässige
Unternehmen, die ausschließlich
auf elektronischem Weg Dienst-
leistungen an im Gemeinschafts-
gebiet ansässige Nichtunterneh-
mer erbringen (ab 1. Juli 2003)  

22. Umsatzbesteuerung sog.
Kombiartikel mit dem Regelsteu-
ersatz  

23. Aufhebung der Umsatzsteu-
erbefreiung für grenzüberschrei-

10

Steuerpläne im 
Koalitionsvertrag



Die Steuer-Gewerkschaft

DSTG magazin – Dezember 2002

DSTG

11

tende Personenbeförderung im
Luftverkehr  

24. Begrenzung des Verlustab-
zugs auf die Hälfte des Gesamt-
betrages der Einkünfte bei der
Einkommen- und Körperschaft-
steuer bzw. auf die Hälfte des
Gewinns aus Gewerbebetrieb
nach Berücksichtigung der Hin-
zurechnungen und Kürzungen
bei der Gewerbesteuer  

25. Ausschluss des Übergangs
von Verlusten bei Verschmel-
zungen bzw. Spaltungen auf
den Rechtsnachfolger  

26. Aufhebung der Steuerfrei-
heit sowie Anhebung des
Pauschsteuersatzes für Sach-
prämien  

27. Abschaffung des Abzugs
von Aufwendungen für
Geschenke – soweit es sich
nicht um Werbeartikel handelt
– als Betriebsausgaben  

37. Schaffung neuer Dokumen-
tationspflichten im Bereich der
Verrechnungspreise  

38. Aufhebung der gewerbli-
chen Organschaft

39. – Abschaffung des Schutzes
vor der Hinzurechnungsbe-
steuerung durch Doppelbe-
steuerungsabkommen durch
Streichung des § 10 Abs. 5 AStG 

– Abschaffung der Begünsti-
gung bestimmter Einkünfte mit
Kapitalanlagecharakter bei der
Besteuerungshöhe (§ 10 Abs. 7
AStG) 

– Modernisierung des Akti-
vitätskataloges des § 8 Abs. 1
AStG  

40. Auflösung der bisherigen
Jubiläumsrückstellung über drei
Jahre  

41. Hinzurechnung von 25 %
der Leasingraten, Mieten und
Pachten

34. Verringerung des nach 
§ 37 Abs. 2 KStG zu berücksich-
tigenden Körperschaftsteuer-
guthabens von 1/6 auf 1/7 der
Gewinnausschüttung sowie
Begrenzung der Erstattung des
Körperschaftsteuerguthabens
auf die Hälfte der festgesetzten
Körperschaftsteuer  

35. Einschränkungen der kör-
perschaftsteuerlichen Organ-
schaft durch steuerliche Nichta-
nerkennung der Rückwirkung
eines Gewinnabführungsver-
trags und einer Berücksichti-
gung der Organschaft erst nach
dem Wirksamwerden des
Gewinnabführungsvertrags  

36. Nichtanerkennung der
Mehrmütterorganschaft auch
im Bereich der Körper-
schaftsteuer und Ausschluss
von gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaften als Organ-
träger  

28. Abschaffung des Lifo-Ver-
fahrens bei der Vorratsbewer-
tung  

29. Nichtanerkennung der Bil-
dung von Jubiläumsrückstel-
lungen  

30. Gesetzliche Regelung der
bisherigen Praxis zur steuerli-
chen Behandlung des anschaf-
fungsnahen Aufwands  

31. Abschaffung der Vereinfa-
chungsregelung bei der
Abschreibung  

32. Generelle Versagung der
Verlustverrechnung beim sog.
Mantelkauf durch Streichung
des Tatbestandsmerkmals der
Betriebsvermögenszuführung  

33. Ausdehnung der Regelung
des § 14 Abs. 3 KStG (alt) auf
alle Unternehmen, die dem
Grundsatz der Spartentren-
nung unterliegen  
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Nachdem der Senat von Berlin
sein Unvermögen sichtbar
unter Beweis stellt, will auch
Bundesfinanzminister Hans
Eichel den eigenen Beschäftig-
ten im Bund ans Portemonnaie.
Dagegen erhebt die DSTG ent-
schiedenen Protest. Weder die
Berliner Kolleginnen und Kolle-
gen noch die im übrigen Bun-
desgebiet tätigen Beamten,
Angestellten und Arbeiter sind
für die Haushaltsnotlage ver-
antwortlich. Sie haben sich

die rechtliche Legitimation für
diesen schamlosen Griff in die
Taschen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter entschieden
zurückzuweisen. Mit solchen
Vorhaben und Ankündigungen
sät man Unfrieden in den
Dienststellen. Ärger und Demo-
tivation ist die Folge. Gerade die
Steuerverwaltung funktioniert
nur noch, weil jede Mitarbeite-

außerdem mit ihrem Beschluss,
quasi als Strafexpedition die
Arbeitszeit der Beamten auf 42
Stunden zu erhöhen. Wer so mit
seinen Beschäftigten umgeht,
muss mit Notwehr und entspre-
chenden Aktionen rechnen.
Nun will nach Presseberichten
auch Bundesfinanzminister
Eichel das Weihnachtsgeld der
Beamten kürzen. Es ist offen-
kundig:  Eichel steht unter
erheblichem politischem Druck.
Manche politische Schelle, die er
jetzt einstecken muss, ist unbe-
rechtigt und auch ungerecht.
Nicht alles, was im Finanzsektor
schief läuft oder schief gelaufen
ist, hat Eichel zu verantworten
oder gar verursacht. Auch wenn
man Nachsicht und fast Mitleid
mit seiner Situation haben
muss, rechtfertigt dies nicht,
dass er nun auch der Finanz-
löcher zu Lasten der Beschäftig-

ten zu stopfen versucht. Auch
ihm sei gesagt, Weihnachtsgeld
und Urlaubsgeld ist keine dispo-
nible Größe, sondern ein fester
Bestandteil des Jahresgehalts
und der Jahresbezüge. Wer nun
immer unter Verdrängung der
Fakten oder Unkenntnis diese
Sonderzahlung als freiwilliges
Zubrot betrachtet, wird diese
Sonderzuwendungen in zwölf
Teile aufzuteilen und in die lau-
fenden Monatsbezüge einzuar-
beiten haben. Wer Vertrauen
missbraucht und schädigt, wer
wider besseres Wissen die Son-
derzuwendung als freiwillige
Leistung betrachtet und nach
Kassenlage in Frage stellt, ver-
spielt das Vertrauen der
Beschäftigten und demotiviert
die Beschäftigten. Eine Demoti-
vation der Einnahmeverwaltung
kann sich auch ein Finanzmini-
ster zuallerletzt leisten. 

Die DSTG fordert den Bundesfi-
nanzminister auf, auf dem Pfad
einer sachgerechten und ehrli-
chen Politik weiter zu verbleiben
und nicht in die Schar der Popu-
listen zu wechseln. 

Hände weg vom 
Weihnachts- und Urlaubsgeld

weder selbst eingestellt noch
haben sie sonst in irgendeiner
Art und Weise in die Kassen
gegriffen und diese ausgeraubt.
Dies taten andere. 

Der Berliner Bürgermeister
Wowereit stellt sein Unvermö-
gen unter Beweis, indem er
nach der Methode „Haltet den
Dieb“ vom politischen Versagen
ablenken und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu einer
Haushaltssanierung verpflich-
ten will. Der Angriff auf Weih-
nachtsgeld und Urlaubsgeld ist
ebenso unverfroren wie die
Absicht, die Löhne und Gehälter
bis zu 10% zu kürzen. 

Die DSTG appelliert an die Mini-
sterpräsidenten der Länder, das
Ansinnen des Berliner Senats,

rin und jeder Mitarbeiter mehr
als seine Pflicht tut. Dieses
außerordentliche Engagement
wird nur nicht belohnt, sondern
soll im Gegenteil bestraft wer-
den. Dies werden die Kollegin-
nen und Kollegen nicht kampf-
los hinnehmen. Massive
Störungen im Dienstbetrieb
sind unausweichlich. 

Weihnachtsgeld und Urlaubs-
geld sind keine Geschenke oder
Almosen, sondern letztlich
selbstfinanzierte Sonderzah-
lungen. Über Jahre hinweg
wurde durch Tarifverträge und
Besoldungsgesetze die Sonder-
zahlung aufgebaut, indem die
Beschäftigten auf Lohn-
erhöhungen verzichtet haben.
Weihnachtsgeld und Urlaubs-
geld sind somit feste Bestand-
teile des Jahresgehalts. Dieses
steht nicht zur freien Verfü-
gung und  Disposition der
Dienstherren und Arbeitgeber.
Ihre Hilflosigkeit dokumentie-
ren die Berliner Senatoren
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In den Medien wird berichtet,
eine Polizeigewerkschaft be-
mängele,  dass  im Zusammen-
hang mit Steuerhinterziehung
zu selten Gefängnisstrafen
verhängt werden. Die Strafan-
drohung mit Haft ohne Be-
währung wirke abschrecken-
der, Geldstrafen sollen nach
deren Meinung nicht so wirk-
sam sein, weil die betroffenen
Täter sie aus der Portokasse
zahlten. 

„Schuster bleib bei deinen Leis-
ten“, kann man hier nur ent-
gegnen.

Steuerhinterziehung ist eine
Straftat, die schwere Steuer-
hinterziehung ein Verbrechen.
Die Strafandrohung im § 370
AO lautet auf Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder eine
Geldstrafe. Für die gewerbs-
mäßige oder bandenmäßige
Steuerhinterziehung sieht
§ 370a eine Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren
vor. Die Strafandrohung liegt
damit im Bereich der Strafan-
drohung für andere Vermö-
gensdelikte. Einer schärferen
Strafandrohung bedarf es
daher nicht. 

Ein Steuerhinterzieher geht
beim Begehen seiner Tat davon
aus, dass er nicht entdeckt
wird. Entscheidend für den
Abschreckungseffekt ist daher
nicht so sehr die Höhe der
Strafandrohung sondern das
Risiko, entdeckt zu werden.
Genau hier muss angesetzt
werden, hier muss mehr getan
werden. Das Risiko entdeckt zu
werden, lässt sich mit steuer-
aufsichtlichen Maßnahmen
verstärken und verschärfen.
Dies kann durch vom Gesetz-
geber vorgegebene Kontroll-
mechanismen geschehen,  wie
dies künftig für den Bereich
der Kapitaleinkünfte und der
Spekulationseinkünfte im
Steuervergünstigungsabbau-
gesetz vorgesehen ist. Über die
Aufdeckung entscheidet aber

der jeweilige Personaleinsatz.
Bei der Verfolgung von Steuer-
straftaten krankt es an dieser
Stelle. Dies geht schon los im
Alltag der Finanzämter, also im
Innendienst. Wenn den Kolle-
ginnen und Kollegen dort die
Zeit fehlt, Erprobungen vorzu-
nehmen, Akten zu studieren
und Plausibilitäten zu prüfen,
können sie keinen Verdacht
aufdecken. Wenn ferner den
Betriebsprüfern straffe Zeitvor-
gaben vorgeschrieben und
feste Prüfungsfelder bestimmt
werden, ist es kaum möglich,
verdächtige Fälle zu erkennen.
Wenn die Steuerfahndungska-
pazitäten schließlich  so
beschränkt sind, dass mehr
zurückgegeben als bearbeitet
wird, ist dies eine entscheiden-
de Schwäche im Aufdecken
und Verfolgen von Straftaten.
Für diese Aufgaben brauchen
die Finanzämter mehr Personal
und keine schärferen Strafbe-
stimmungen.

Wenn in großen Hinterzie-
hungsfällen durch Absprachen
vor Gericht Verfahren verkürzt
werden, indem  aufwändige
Beweiserhebungen unterblei-
ben und dafür nach Einge-
ständnis der Steuerhinterzie-
hung niedrigere Strafen folgen,
hängt dies auch damit zusam-
men, dass Staatsanwalt und
Steuerfahndung mit Zeitpro-
blemen zu kämpfen haben.
Steuerstraftaten haben es an
sich, dass vertuscht, verschlei-
ert, verlagert, verschoben wird
sowie Strukturen ins Ausland
eine Rolle spielen. In solchen
Situationen fehlt es oftmals an
Ermittlungsmöglichkeiten und
an wirksamen Amts- und
Rechtshilfeabkommen. Auch
dieser Mangel kann nicht
durch verschärfte Strafandro-
hung verbessert werden, son-
dern ist durch verbesserte
Rechtshilfeabkommen sicher-
zustellen.Das A und O der
Strafverfolgung bleiben die

personellen Ressourcen, die,
anders als bei der Polizei, bei
der Steuerfahndung sehr
begrenzt sind. In diesem Punkt
sind die Finanzminister der
Länder gefordert. Nur einige
Finanzminister gehen die
Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung offensiver an und tun
mehr dafür, als ihre  Kollegen. 
Zur offensiven Bekämpfung
der Straftaten können die Fi-
nanzminister beitragen, indem
sie in Pressemitteilungen er-
klären, dass in ihrem Land die
Steuerhinterziehung schärfer
bekämpft wird und sie die nö-
tigen Ressourcen bereitstellen.
Sie können in gezielter Presse-

arbeit über abgeschlossene
Verfahren berichten, durch
Veröffentlichungen der
Statistiken verdeutlichen,
wie viele Verfahren geführt
wurden, welche Nachforde-
rungen erzielt und welche
Strafen verhängt wurden,
sodass der potenzielle Steu-
erhinterzieher erkennt: Der
Druck wird stärker und das
Risiko, entdeckt zu werden,
wird höher. Nur dies schreckt
ab. Äußerst wirksam wäre
auch eine gesetzliche Re-
gelung, wonach ein Täter, der
Steuern hinterzieht, den
Schutz des Steuergeheim-
nisses verliert.
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Steuerprüfung ist
besser als Knast

Neuer Finanzpräsident
Zur Amtseinführung des neuen
Finanzpräsidenten Friedrich-
Hermann Hesse in Frankfurt
trafen sich auf Einladung des
Oberfinanzpräsidenten Pfister
zahlreiche Vertreter aus Wirt-
schaft, Verwaltung und Politik
sowie nahezu alle Finanzamts-
vorsteher und Bedienstete der
Oberfinanzdirektion. 

2. Staatsprüfung ab. 1973 trat
Hesse mit einer Tätigkeit beim
Finanzamt Bensheim in die
Hessische Finanzverwaltung
ein. Zwischen 1976 und 1978
war er dort und beim Finanz-
amt Michelstadt Vertreter des
Vorstehers. Von 1979 bis zu sei-
nem Wechsel an die OFD 2002
gehörte er dem Hessischen
Finanzministerium an,
zunächst als Referent für
öffentliches Dienstrecht, dann
als Referatsleiter in den Berei-
chen Lohn- und Einkommen-
steuer. Im August 2002 über-
nahm Hesse das Amt des
Finanzpräsidenten.

„Mit Herrn Hesse gewinnt mei-
ne Mittelbehörde einen ausge-
wiesenen Fachmann, der auf
allen Ebenen der Steuerverwal-
tung seine Kompetenz und
Erfahrung bereits bewiesen
hat. Bei ihm ist die Steuerabtei-
lung der OFD in guten Händen“,
so der hessische Finanzminister
Weimar. 

Hesse studierte in Berlin, Frei-
burg und Heidelberg Rechtswis-
senschaften und legte nach
dem Referendariat bei den
Justizbehörden Darmstadt die
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Lehrgänge zum Steuerberater

Samstaglehrgang* ab 24.5.2003
Dreimonatskurs*10.6. – 29.8.2003
Crash-Kurs* 1.9. – 26.9.2003
Fernlehrgang* ca. 1 Jahr
Klausurenkurs 1.4. – 15.9.2003
*inklusive integriertem Klausurenkurs

Begutachtet durch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht. Umfassende examensbezogene 
Loseblattausgabe sowie CD-ROM in allen Kursen.

Aktuelles Steuerrecht für Praktiker:

Steuerliche Überlegungen
zum Jahresende 14.12.2002
Aktuelles Umsatzsteuerrecht 11.1.2003
Aktuelles Bilanzsteuerrecht 22.2.2003

50476 Köln, Postfach 10 36 65
Tel.: (02 21) 4 20 56 20, Fax: (02 21) 4 20 56 11
E-Mail: steuer@stitz.de
Internet: www.stitz.de

Mehr als 30 Jahre

Erfahrung

Tauschecke
� StOSin aus Hessen (OFD Ffm) sucht Tauschpartner/in aus
Nordrhein-Westfalen, Finanzamt Köln (OFD Düsseldorf).
� StIin (geh. Dienst) aus Baden-Württemberg (OFD Stuttgart)
sucht aus dringenden familiären Gründen Tauschpartner/in aus
Sachsen (OFD Chemnitz).
� Steuerinspektor aus Baden-Württemberg (OFD Karlsruhe)
sucht dringend aus familiären Gründen Tauschpartner/in aus
der OFD Düsseldorf. Tel. 01 71 / 69 56 616 oder 
E-Mail: reinda@gmx.de.
� Steuerinspektorin aus Hamburg sucht aus familiären Gründen
dringend einen Tauschpartner/in aus NRW (OFD Köln), ggf. Ring-
tausch. Tel: 0 40 / 42  80 75 64 oder 0 40 / 65 04 39 69.
� Steueramtfrau aus Hamburg sucht aus familiären Gründen
dringend Tauschpartner/in aus Mecklenburg-Vorpommern.
� StS aus Schleswig-Holstein (OFD Kiel) sucht Tauschpartner im
Bereich des FA Auerbach (OFD Chemnitz) in 2003.
� Wer möchte ab Ende August 2003 aus einem FA im Raum 
Leipzig (OFD Chemnitz) oder Weißenfels und Umgebung (OFD
Sachsen-Anhalt) ins FA Leverkusen (OFD Köln)? Finanzanwärte-
rin gehobener Dienst sucht aus familiären Gründen Tauschpart-
ner/in. E-Mail an: regeena@gmx.de
� StIìn z.A. sucht dringend einen Tauschpartner für einen Wech-
sel aus dem Raum Münster in den Raum Kleve oder umgekehrt
(Tel. 01 74 / 200 51 13 oder 01 74 / 93 76 754).
� Steueramtfrau (A11) aus Hessen sucht aus familiären Gründen
Tauschpartner aus Rheinland-Pfalz evtl. Ringtausch mit anderen
Bundesländern. Tel. 0 69 / 25 45 23 46.
� Ich, Steuerobersekretär m. D. in Thüringen (OFD Erfurt), suche
dringend aus familiären und mittlerweile auch aus wirtschaftli-
chen Gründen einen Tauschpartner aus Sachsen-Anhalt (OFD
Magdeburg) oder Sachsen (OFD Chemnitz). 
Tel. 01 70 / 6 20 52 28.
� StOIin aus NRW (OFD Düsseldorf), zzt. beurlaubt, sucht drin-
gend aus familiären Gründen Tauschpartner/in aus Rheinland-
Pfalz (OFD Koblenz).
� StOI aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht Tauschpartner/in aus
dem Bereich der OFD Düsseldorf. Versetzungsantrag ist bereits
gestellt. Sofern möglich, auch Ringtausch.
� Steuerinspektor aus Hessen (OFD Frankfurt a. M.) sucht aus
familiären Gründen Tauschpartner/in aus Baden-Württemberg
(OFD Stuttgart).
� StHSin (m. D.) aus Hessen (OFD Frankfurt am Main) sucht drin-
gend aus familiären Gründen Tauschpartner/in aus Nordrhein-
Westfalen (OFD Münster, OFD Düsseldorf oder OFD Köln).

Druckfehlerteufel
In dem Artikel „Land unter in den Veranlagungsstellen“ ist es
zu einem bedauerlichen Fehler mit einer fehlenden Null
gekommen. Bei  den Darstellungen der Personalausstattung in
den Ländern, also der Beamten- und Angestellten-Vollarbeits-
zeitkräfte pro 100.000 Einwohner, wurde statt der Zahl
100.000 Einwohner irrtümlich die Zahl 10.000 Einwohner auf-
geführt.  Dieser Fehler ist bedauerlich, aber im Ergebnis so gra-
vierend, dass dies jedem Leser, der nachrechnet, sofort auffällt.
Auch die Journalisten wissen, dass wir keine 1,3 Mio. Beschäf-
tigten in der  Steuerverwaltung haben, sondern nur 130.000
für 82,1 Mio. Bürgerinnen und Bürger.

Am 20. August
2002 erhielt der
Vorsitzende der
Finanzsportge-
meinschaft
Rheinland-
Pfalz, Kollege
Gerhard Ultes,
aus der Hand
von OB Bern-
hard Deubig
(Kaiserslau-
tern) die Ehren-
nadel des Lan-
des Rheinland-
Pfalz.

Gewürdigt wur-
de damit das
jahrzehntelan-
ge Engage-
ment von Gerd
Ultes insbeson-
dere für den
Finanzsport in

Rheinland-Pfalz. Sein besonderes Verdienst bestand in der Organi-
sationsleitung des Deutschlandturniers in den 80er Jahren und des
Internationalen Finanzsportturniers im Jahre 2001 in Kaiserslautern
und Edenkoben (Foto von der Begrüßung). 

Heute leitet der agile Pensionär die FSG Rheinland-Pfalz und den
Spielausschuss der Deutschen Finanzsporthilfe. Engagiert ist er 
darüber hinaus in der „Indienhilfe Kaiserslautern“.




